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Steuergesetz für den Kanton Graubünden 

Änderung vom 18. Juni 2004 

 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden,  
gestützt auf Art. 94 Abs. 1 der Kantonsverfassung,  
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 9. März 2004,  
beschliesst: 

I. 

Das Steuergesetz für den Kanton Graubünden vom 8. Juni 1986 wird wie 
folgt geändert:  

Art. 15 Abs. 3 
3 Für die Veranlagung und den Bezug der Steuern nach dem Aufwand 
entschädigen die Gemeinden den Kanton. Die Regierung legt die Höhe 
der Entschädigung fest.  

Art. 32 Abs. 2 
2 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des 
schweizerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger.  

Art. 34 Abs. 3 
3 Absatz 1 gilt auch bei der Verlegung des steuerrechtlichen Wohnsitzes 
oder des Geschäftsortes innerhalb der Schweiz. 

Art. 36 lit. g, g bis 
Von den Einkünften werden abgezogen: 

g) die Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und der von 
ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt und diese 5 Prozent des reinen Einkommens im Be-
messungsjahr übersteigen; 

gbis) die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von 
ihm unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des 
Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 20021, soweit 
der Steuerpflichtige die Kosten selber trägt;  
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Art. 59 Abs. 1 
1 Als Steuerwert für regelmässig gehandelte Wertpapiere gilt der Kurswert 
an dem für die Vermögenssteuer massgebenden Stichtag. 

Art. 68 Abs. 3 
3 Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, wird 
die diesem Zeitraum entsprechende Steuer erhoben. Artikel 70 Absatz 2 
bleibt vorbehalten.  

Art. 70 

1 Bei Wechsel des steuerrechtlichen Wohnsitzes innerhalb der Schweiz be-
steht die Steuerpflicht auf Grund persönlicher Zugehörigkeit für die lau-
fende Steuerperiode im Kanton, in welchem der Steuerpflichtige am Ende 
dieser Periode seinen Wohnsitz hat. Kapitalleistungen gemäss Artikel 40a 
sind jedoch in dem Kanton steuerbar, in dem der Steuerpflichtige im Zeit-
punkt der Fälligkeit seinen Wohnsitz hat. Artikel 105b Absatz 2 bleibt im 
Übrigen vorbehalten. 
2 Eine Steuerpflicht auf Grund wirtschaftlicher Zugehörigkeit in einem an-
dern Kanton als demjenigen des steuerrechtlichen Wohnsitzes besteht für 
die gesamte Steuerperiode, auch wenn sie im Laufe des Jahres begründet, 
verändert oder aufgehoben wird. In diesem Falle wird der Wert der Ver-
mögensobjekte im Verhältnis zur Dauer dieser Zugehörigkeit vermindert. 
Im Übrigen werden das Einkommen und das Vermögen zwischen den 
beteiligten Kantonen in sinngemässer Anwendung der Grundsätze des 
Bundesrechts über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung aus-
geschieden. 

Art. 74 Abs. 1, 1bis, 4 und 5  
1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und die üb-
rigen juristischen Personen 1) sind steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder 
ihre tatsächliche Verwaltung im Kanton befindet. 
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1bis Verlegt eine juristische Person während einer Steuerperiode ihren Sitz 
oder die tatsächliche Verwaltung von einem Kanton in einen anderen Kan-
ton, ist sie in den beteiligten Kantonen für die gesamte Steuerperiode steu-
erpflichtig. Veranlagungsbehörde im Sinne von Artikel 165 ist diejenige 
des Kantons des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung am Ende der 
Steuerperiode. 
4 Eine Steuerpflicht auf Grund wirtschaftlicher Zugehörigkeit im Sinne 
von Artikel 75 Absatz 1 in einem anderen Kanton als demjenigen des Sit-
zes oder der tatsächlichen Verwaltung besteht für die gesamte Steuer-
periode, auch wenn sie während der Steuerperiode begründet, verändert 
oder aufgehoben wird. 
5 Der Gewinn und das Kapital werden zwischen den beteiligten Kantonen 
in sinngemässer Anwendung der Grundsätze des Bundesrechts über das 
Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung ausgeschieden. 

Art. 81 Abs. 3  
3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen 
von Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an 
schweizerische oder fremde Amtsträger. 

Art. 86 Abs. 3 
3 Die Absätze 1 und 2 gelten auch bei Verlegung des Sitzes oder der 
tatsächlichen Verwaltung innerhalb der Schweiz. 

Art. 105b Abs. 2 
2 Verlegt eine nach Artikel 98 Absatz 1 litera a und Absatz 2 sowie Artikel 
99 und 105a steuerpflichtige natürliche Person innerhalb der Schweiz ih-
ren Wohnsitz oder Aufenthalt, steht dem jeweiligen Wohnsitz- oder Auf-
enthaltskanton das Besteuerungsrecht im Verhältnis zur Dauer der Steu-
erpflicht zu. 

Art. 122b  
1 Die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Behörden nach Artikel 
122a geben einander die Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben dienlich sein können. Die Behörden nach Artikel 123 geben der Steu-
erbehörde die Daten weiter, die für die Durchführung dieses Gesetzes von 
Bedeutung sein können. 
2 Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Daten-
trägern übermittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens zu-
gänglich gemacht werden. Diese Amtshilfe ist kostenlos. 
3 Es sind alle diejenigen Daten von Steuerpflichtigen weiterzugeben, die 
zur Veranlagung und Erhebung der Steuer dienen können, namentlich: 
a) die Personalien; 
b) Angaben über den Zivilstand, den Wohn- und Aufenthaltsort, die 

Aufenthaltsbewilligung und die Erwerbstätigkeit; 

Datenbearbeitung 
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c) Rechtsgeschäfte; 
d) Leistungen eines Gemeinwesens. 

Art. 128 Abs. 4  
4 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit 
und juristische Personen müssen Geschäftsbücher, Aufstellungen nach 
Artikel 127 Absatz 3 und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in 
Zusammenhang stehen, während 10 Jahren aufbewahren. Die Art und 
Weise der Führung, der Aufbewahrung und der Edition richtet sich nach 
den Bestimmungen des Obligationenrechts vom 30. März 19111 (Art. 957 
und Art. 963 Abs. 2). 

Art. 156 
Bestimmungstext unverändert 

Art. 156a 
1 Die Veranlagungsbehörde kann in besonderen Fällen, in denen ein 
Steuerbezug aussichtslos erscheint und ein Steuererlass gewährt werden 
könnte, eine Nullveranlagung erlassen. 
2 Die Regierung regelt die Einzelheiten.  

Art. 158 Abs. 1 und 2bis 
1 Hat der Steuerpflichtige keinen Wohnsitz in der Schweiz oder erscheint 
die Bezahlung der von ihm geschuldeten Steuer oder Busse als gefährdet, 
kann die kantonale Steuerverwaltung auch vor rechtskräftiger Feststellung 
des Betrages jederzeit Sicherstellung verlangen.  
2bis Die Sicherstellung muss in Geld, durch Hinterlegung sicherer, 
marktgängiger Wertschriften, mittels Grundpfand oder durch Bürgschaft 
geleistet werden.  
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Art. 187c  
Die Steuerpflicht nach Artikel 7 und Artikel 75 Absatz 1 umfasst auch 
Personen, die im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln. 

Art. 188d  Abs. 4bis 
4bis Verlegt eine natürliche Person ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Jah-
re 2001 innerhalb der Schweiz, werden die ausserordentlichen Aufwen-
dungen der Jahre 1999/2000 vom steuerbaren Einkommen der Steuer-
periode 1999/2000 in Abzug gebracht; bereits rechtskräftige Veranlagun-
gen werden in Wiedererwägung gezogen. 
 
 
 

II. 
Die Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum.  
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens; sie kann die 
ganze Teilrevision oder einzelne Bestimmungen rückwirkend in Kraft 
setzen. 
 

 

Liegenschaften-
vermittler 


